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ich k-wn nicht anders als Ihnen dafür meinen Dank
bezeugen.

Aus der beiliegenden Abschrift meiner Antwort
an das Vollzichiingsdlrcktoriiim auf sein Schreiben
vom i. Januar/ werden Sie sehen, daß ich den Irr
thum, ;u weichem die Bewohner des Distrikts Ecäfa
gegen diejenigen der Gemeinde Zürich verleitet wvr-
bcu, keineswegs billige.

Gruß und Bruderliebe.

Unter;. M assena.

Beilage.
Abs.l'nft eines Briefs des General Massena

an das helvetische Voîiziehungsdirektorilim.

Bürger Direktoren!
Ich habe die Ehre, Ihnen anzuzeigen, daß Ab

geordnete der Gemeinde Stäfa, in Betreff eben des-
jenigen Gegenstandes, von welchem auch Ihr Brief
vom i Januar (a. St.) handelt, bei inir waren. Sie
haben mir bei ihrer Abreise versichert, durch dasinii
ge was ich ihnen geantwortet hatte, beruhigt, und
sehr zufrieden zu seyn, Truppen in ihrer Gemeinde
zu haben.

Gruß und Hochachtung.
Unter;. Massena.

Gesezgebu ng.
Grosser Rath, i?- Januar.

(Fortsetzung.)
Z Verantwortlichkeit. H übe r fürchtet, die

von jcdrm gesejgebenden Rath nicdergeftzte Commis-
gon werde in 4 Wochen nicht hinlänglich Zeit finden,
um dies« grossen Staatsrcchnungen zu untersuchen.

Zimmerman.« Host, das Gutachten sey lehr wohl
ausführbar, besonders wenn die Mitglieder dieser Un-l
tersuchungskommission wahrend dieser Zeit von den

Sitzungen entlassen werden; zudem glaubt er, werde
uns hierüber die Erfahrung an: besten belehren; daher'
fodert er Beibehaltung des Gutachtens, welches um
verändert angenoiumcn wird.

Pellegrini im Namen einer Commission legt
ein Gutachten vor über die Emtbcilnng des Kantons
isligauo i» 4 Distrikte. Graf bezeugt baß es ziem-

lich allgemeiner Wunsch in den italiänischen Kantonen
sey, in clii.'n einzige» Kanron vereinigt z» werden;
cr fodert daher Vertagung dieses Gutachtens, bis

ma» über die Vorfrage dieser Ziisaniinenschinelziniq
entschiede» habe. Pan chaud dankt der Commission
für ihre Sorge für die Sparsamkeit, die sie in diese

Eil»!-eilig ig brachte, und fodert Mderlegung ihres

Gutachtens auf den Kanzle,'tisch. Pellegrini erklärt
baß er für Verminderung der Kantone eifrig gestimmt
hak, allein dessen ungeachtet kann er Graf nicht bei»
stimmen, weil die italiänischen Kantone gleich wie die
deutsche« und französischen behandelt werden sollen,
und es unrichtig ist, daß diese Zujammeuschmcljnng
allgemeiner Wunsch sey; er fodert also über Grafs
Antrag die Tagesordnung Der Präsident erklärt daß
man irjt »ichr hierüber eintreten könne, weil dieses
Gutachten erst 6 Tag anfS Bureau gelegt werden muß.

Huber im Namen der über Zimmcrmanns gestri«
gen Antrag niedergcsezken Comm-ssion trägt darauf
an, zu bestimmen: daß jeder Schweizcrbnrger, der
durch die Folgen des Gesetzes vom 10. Nov. über
Sie Abschaffung der Feodalrechte genöthigr worden
ware, einen GNdstaz zu halten und.sich fallit zu cr,
klare», dadurch weder an seinen bürgerlichen Rech«
ten noch an seiner Ehre Abbruch leiden soll, «nd
wie vorher jede Stelle in der Republik bekleiden könne.

Guter glaubt, es sey ungerecht dieses Geftz nur
auf die F odalrechte anwendbar zu machen, sondern
es sey Pflicht das Gescz sogleich auf alles dasjenige
auziiwenden, was durch die Revolution als ehcvsri-
gcö Eigenthum betrachtet und nun aufgehoben ist,
mie z. B. Ehehasten. Huber fodert baß das Gut,
achten vor allein aus abgesondert behandelt werde,
weil gestern Dringlichkeit über diesen Gegenstand er,
kennt wurde- und also alle Nebmantrage gesondert
von demselben behandelt werden sollen. Koch werß
nicht warum die Versammlung einen von einer Com-
ni'sslsn aufgestellten Grundsaz nicht über diejenige
Grenzlinie hinausziehen dürfte, welche ihm die Com-
mission zu geben beliebte. Er ist überzeugt daß hier
von der Commission ein Grundsaz aufgestellt wird,
der allgemein seyn soll, ungeachtet ihn die Commission
nur auf einen einzigen Gegenstand anwenden will.
Dieser Grundsaz besieht darin: daß Veegeidstagun-
gen welche von unverschuldetem Verlust ehemaliger
Eigenthumsrechte, die durch die Revolution zu Grun-
de gegangen sind, herrühren, nicht mit den sonstigen
entehrenden Strafen belegt werden sollen. Warum
aber sollte nu« diesen Grunds.?; nur auf die
Verlornen Feodalrechte und nicht eben so gut aus ver-
lorne Ebehaftm. auf durch Plünderung und andere
Kriegsfoigca Vcruna ükce angewandt werden? Ich
alaube diese C-'nschrankung wäre ungertcht und daher
fodere ich Tagesordnung über Hubers Ordnun.smo«
tion. Wyde'r nntcrstnzt Gütern vollkommen, weil
er glaubt, diese Einschränkung, die die Comm ssion

antraue, würde nur die alt.» Dligaechen tegünsiigea,
welche Feooalrechle besassen. Cu sto r st mim auch
Koch und Sulcru bei. Zimmer m a n n sagt: lasit
uns uns hüte», l» der M inung. das Beste zuthun,
auch das Gme zu versäumen! Die GeldStagordiiun-
gen sind in Rükstcht des Haudln- gskredtts einer Na-



risn höchst wichtig fo daß wenn wir deil Gnmdsaz,
wovon die Comm sssin ausgeht, allgemein machen
wollten wir den Gegenstand w.it sorgfältiger behan,
deln und der Commission zur neuen Unters-chung zu-
rükweiftn müßten; da aber der gegenwärtige Fall
dringend ist. so begehre ich ausschließliche Behanlu
lung des Gutachtens und Zmükwsiluiig von SurerS
Antrag an eine Commission. Desto es lieht diese

Vorfrage für sehr wichtig an, well ein allgemeines
Gtsez sorgfältig vorberathen wichen muß, daher auch
diese Anträge gestern schon zurükgewiescn w ichen; da
man aber aest rn ebenfalls tue Dringlichkeit oon Zim-
mermanns Antrag einsah so begehet er Behandlung
des Gutachtens ohne Ausdehnung. S»ter sagt.
Wir find nicht bloß für einen Theil des Volks son-
der» für alle da und d-her beharre ich auf meinem
ersten Antrag, daß wir nicht nur für diejenigen sorgen
welche durch Zchenden verloren haben, sondern auch
für die welche durch Aufhebung der Ehehaften und
andere Rechte verlieren; übrigens aber stimmt erZinu
mermann bei. A »der wert h begreift auch nicht
warum der grosse Rath nicht einen Gegenstand emes
Commissionaìrapports im Allgemeinen sollte b-handcln
dürren; und so zwekmäftlg das Gcfe; ist, welche die
Bankerotten mit Entehrung bestraft, fo ungerecht wäre
es, wann es auch lauf solche angewandt würde, die
durch eines unsrer Gesetze ihr ehevoriges Eigenthum
verlieren; er fodert daher daß der eiste Erwägnngs-
gründ dieses Gutachtens j» einem Geftz gemacht wer
de. Lacoste stimmt bei, fodert aber daß das ganze
Gutachten der Commission zurükgcwiefen werde, da-
mit sie ein alliemcinercs über alle ähnliche Falle vor-
lege. — Es wird beschlossen, dief.n Gegenstand im
Allgemeinen, in R'ikstcht auf die Verlornen bisherigen
Rechte und Privilegien zu behandeln, und zu diesem
Ende hin das Gutachten an die Commission zurükzu-
weisen.

Die Versammlung bildet sich in ein geheimes
Commite.

Nach Wiedereröffnung der Satzung wird die Fort-
setzung des Gutachtens über die abwesenden Mltgiie-
der in Berathung genommen.

Zimmer manu glaubt, die Versammlung habe
nicht bestimmt g img über den

'

: 5 diesis Gutachtens
abgesprochen Koch ist gleicher Meinung, weil der
§ des G ikacht-ns mit dem von Secr tau vorgeschlag-
nen Beisa; angenommen wurde; er fodert daher daß
dem i §jdes Gutachtens, SecrcranS Vorschlag: »-daß
die noch nie erschienenen Repräsentanten keine Besol-
dung beziehen sollen" vorgcfezt werde Eecretan
glaubt, nmn wolle auf jede Art wieder aue isi erst
Hauptfrage zm ü klommen, da aber das Protokoll vor-
lesen und angenommen wiwde, und dieses seinen Vor-
schlag ohne den I K des Gutachtens selbst enthält, so
sod et er über Kochs Antrag Tagesordnung. Zim
mermann stimmt ganz Koch bei, indem er Host, die

Versammlung werde nicht bloß übcr die noch «si er.
schiei'.enen Mitglieder bestimmen wollen, daß sie nicht
bezahlt werden, Carrard sagt: der § wurde unter
Vorbehalt von Verbesserung angenommen und da Ge,
crerans vorgcschsagnî Verbcssung angenommen wurde,
o ist eS durchaus unrichtig, behaupten zu wollen,

daß der § zugleich mit der Verbesserung angenommen
wurde; er stimmt also Secreta» ganz bei. Bille ter
st mmt seiner Erklärung zufolge, mit aller Macht Se»
creta» bei. Pellegrini ist ZimmcrmannsMeinung,
daß die Frage noch nicht entschieden wurde und also
jczt neuerdings behandelt werden müsse. Koch ist
ganz Zimm-rmanns Meinung und wundert sich daß
die Kanzlei wagte, einen Schluß niederzuschreiben,
der so unbestimmt war, und der ja noch gar den là-
cherkchen Umstand enthält, daß die noch nicht erschies
neu Mitglieder keine Besoldung beziehen sollen, bis st«

unter uns erscheinen; so daß wir also, wann fle nun
sich einstellen, dieselben aufnehmen müßten, welches
gewiß nie im Sinn der Versammlung lag; da abeu
überhaupt das ganze offtnbar verwirrt ist, so begehrt
er neue Berathung und Abstimmung über diesen : §
des Gutachiens. Secretan sah wohl vor, daß man
durch eine SubcUiiät die Berathung wieder vors
nehmen wollte, allein daß man Mitgliedern, welche
e »e Meinung häit.n, oje der Versammlung gefiel,
N benabsichsiu aufbürden will, die abwesenden Mit»
glicder zu begünstigen, damit sie unter uns eintreten
können, während man vorgeschlagen hatte, dieselben
anzuklagen, dieß hätte er doch nicht erwartet. Wenn
man von dem geuommnen Beschluß zurükkommen will,
so g-he man den geraden Weg und fodere Zurüknah,
me derselben, so wird man sich vcitheidigen tonnen;
er fodert aufs neue Tagesordnung. — Es wird er»
konnt, daß die Berathung über den i § aufs ncne
vorgenommen werden soll.

Nachmittagssitzuüg.
Durch geheimes ah.'olutcs Mimmenmchr wird

Graf mit 42 Summen zum Präsidenten und Ma»»
!a; nut 62 Stinten zum Sccretair erwählt.

Grosser Rath, 13. Januar.
Präsident: Graf.

Das Gutachten über die abwesenden Mitglieder
wird neuerdings in Berathung gekommen. Siehe
Republikaner N.

§ 1. I 0 mini hoft, die Versammlung werde nicht
von ihrem Schluß zurukkvmmen, und also bei dem
von Secretan angetragnen neuen § bleiben, und einzig
bestimmen, daß die nicht erschienenen Mitglieder keine
Besoldung beziehen sollen. An Verwerth kann dem
§. den die Commission vorschlagt, auch nicht deistim»
men, und fodert, daß die abwesenden Mitglieder
aufgerufen werden, sich einzustellen, wejl denn dn



durch sich zeigen wird, ob einige derselben vielleicht
vollgültige Gründe haben, um ihr Aussenbleibcn zu
entschuldigen, und hingegen solche, welche keine Grün»
de haben, zur Verantwortung und gehörigen Strafe
fur die Vernachlässigung ihrer so wichtigen Wicht
gezogen werden können.

Pellegrini ist immer noch in der Ueberzeugung,
daß die nicht erschienenen Mitglieder als unwürdig
aus dem Repräsentanten Verzeichniß ausgestrichen wer-
den sollen; demr dem 4 § der Constitution zufolge, ist
jeder Bürger sich dem Dienst des Vaterlandes schuh
dig, und also ist es nicht in der Willkühr eines Bür-
gers, eine solche Stelle, zu der er vom Volk aufge-
rufen wird, auszuschlagen; er kann abbitten, und
bann hängt es vom Volk ab, einen solchen Bürger zu
entlassen oder nicht: entlaßt es ihn nicht, und er irit-
tet seine Stelle nicht an, so soll er als unwürdig
vusgestrichen werden, und diese Gewalt sieht ganz in
der 'Macht der Gesezgeber als Stellvertreter des gam
zen Volks. — Ficrz glaubt, der Z. § der Constitu-
tion spreche wider Pellegrinis Meinung, und es ware
»ungerecht, wenn man einen Burger zu einer Stelle
zwingen konnte, und ihn anklagen wollte, über diese

Ausschlagung einer Stelle: eben so kann er nicht bei-
siimmen, daß diese Abwesenden Mitglieder sollen her-
bcruffen werden, weil er sie nicht mehr als würdige
Representanten ansehen könnte: er stimmt also ganz
zum Gutachten.

Legler begreift nicht, wie man in vorigen Be-
rathungen über diesen Gegenstand behaupten konnte,
es sey wieder die Volkssouverainität, wenn wir die

Mitglieder, welche nicht ihrer Pflicht gemäß erschie-

nen sind, aus unsrem Verzeichniß ausstreichcn: im
Gegentheil glaubt er, werde uns das ganze helvetische

Volk danken, daß wir solche Bürger in dem Verzeich-
»riß seiner Stellvertreter durchstreichen, wcil es das
Lnglük gehabt hat, auf so unwürdige Bürger seine

Wahl fallen zu lassen: er stimmt also zum h, und

ködert, daß demselben noch bestimmt beigefugt werde,
daß die nicht erschienenen Rev.e'entanten als unw-ir-
big n.nsgkstrichen werden. Michel folgt ganz Pelle-

«rini und Leglern. Custor will nur diese Ab.mdc-

rung im 5 machen, daß man setze, die eicht erschie-

nenm Perss'ncn, statt Representanten, weil er sie ja

»richt als Representanten ansehen will. Der des

Gutachtens wird ohne Abänderung angenommen.
§ z. Anderwerth will einzig noch beifügen,

daß diese Representanten vom Angenblik an, wo u.e

eine andere Stelle angenommen haben, nicht mehr

bezahlt werden sollen. Sccretan bemerkt, daß eine

eigne Commission niedergesezr ist, die die Frage be-

ontwcrten soll, ob ein Repräsentant eine andere

Stelle annehmen könne, und daher alaubt er, sollte

für einmal nicht hierüber eingetreten werden; er fo-
dcrt also daß die Worte.- diese Beamte sollen aus der

Liste der Representanten ausgestrichen werden, weg-

gelassen werden. Custor unterstüzt ganz Secretan,
weil er glaubt, die Representanten sollen nicht ohne
Erlaubniß der Gesezgebnng selbst, auf eine andere
als die in der Constitution bestimmte Art abwetten
können. Billeter folgt. Zimmermann gla bt,
es sey wichtig und dringend über diesen Gegenstand
-etwas zu bestimmen, und er sieht den § für so klar
und bestimmt an, daß er nicht begreift, wie man hie-
rüber Einwendung mächen könne. Guter bemerkt,
daß die Commission den bestimmten Auftrag halte,
hierüber ein Gutachten vorzulegen, und da ein künf-
tiges Gutachten bestimmen werde, daß in Zukunft
kein Représentant eine andere Stelle annehmen soll,
so begreift er nicht, wie man bezweifien könne, daß
diejenigen Mitglieder, welche jezt schon andere Stel-
len haben, nicht durchgestrichen werden sollten. I ac-
qui er folgt Andcrwerlh. Jomini behauptet, die
Commission habe keinen Auftrag,hierüber ein Gutach-
ten vorzulegen, und stimmt also Sccretan bei.

Hub er begreift nicht, wie man behaupten könne,
das Verzeichniß der Volksstellvertreter sey nicht unter
unsrer Gewalt, oenn damit sage man: über Gegen-
stäche, die in der Constitution nicht bestimmt sind,
dürfe die Gesezgebnng nichts bestimmen: -w stimmt
also ganz zum K mit dem Veisa; von Andcrwcrth.
Rellsiab ist gleicher Meinung, weil er hofft, man
werde nicht einen Bürger, Voiksstellvcrtreter und Statt-
Halter zugleich seyn lassen. Der § wird mit Anderwerths
Antrag angenommen.

§ z. Geynoz bemerkt, daß dieses Gcsez nur die-
jenigen Mitglieder trifft, welche von dem Hauptort
en fernt sind, und daher fodcrt er, daß insofern die-
scr § angenommen wird, auch selbst für einen Tag
Urlaub, Erlaubniß gefragt werde. Jacquier folgt,
und will ausserordentliche Falle von diesem strengen
Gest; ausnehmen. Perighe folgt. Panchaud
stimmt bei, und will die Saalinspektoren ein Ver-
zejchniß der abwesenden Mitglieder führen lassen.
Anderwerth stimmt ganz zum Z, weil auch für
einen Tag Abwesenheit keine Besoldung bezogen wer-
den soll / und also keine Ungleichheit zwischen den
nahe und ferne wohnenden Representanten vorhan-
den ist.

Lacoste stimmt zum §, begehrt aber jedoch, daß
die Reisezeit der sich entfernenden Mitglieder von
demselben ausgenommen werden solle, weil sonst zn
grosse Ungleichheit zwischen den Nahe« und Entfernt-
wohnenden statt hätte. Dcsloes findet auch dieser
§ ware zu hart, wenn man ihn ohne Ausnahme an-
nehmen wollte; denn durch unbedingte Annahme des-
selben würde man alle entfernt wohnenden Güterbe-
Der von den Representantcnstellen ausschließen: er
sodert daher, daß die Räthe in dringenden Fällen den

Representanten Urlaub mit Besoldung gestatten können.

Huber sieht die grosse Schwierigkeit in diesem j
nicht M, und will den Saalinspektoren eine Cm.ur



über die Mitglieder übergeben; er sagt, gerade des-

wegen, weil wir an Ort und Stelle für das Later-
land attsschliessen'd arbeiten sollen, haben wir uns
starke Besoldung bestimmt; wer nun aber nicht arbei-
tet, soll auch nicht bezahlt werden, und wann einer
.grosse Guter znrükläßt und diese gern zuwellen be-

sucht, so ist er auch im Fall diese Zeit über nicht be-

solder zu werden : er stimmt also zum § mit eimgeu
Ausnahmen in dringenden Fällen, die er aber erst im
folgenden 5 beisetzen will. Guter vermuthete wohl,
daß viel wider diesen § werde gesprochen werden,
we-l so etwas Gewisses wider denselben in uns spricht;
aliein es ist ganz billig, daß wer nicht arbeite auch
nicht bezahlt werde, und gerade deswegen, weil wir
im Fall sind, unsre eignen Angelegenheiten zu vcr-
säumen, haben wir uns so grosse- Besoldungen be-

stimmt: er stimmt also ganz zum §, weil wir ja schon
lange uns bedacht haben, wie wir den Staat cinj-
gerinaßen erleichtern könnten, und diesis können wir
nun durch Annahme dieses § Custor stimmt auch

zum H. Ta bin stimmt Hubern bei, unter Bedingung,
daß man auch Lacostes Antrag annehme. Er lach er
fodert, daß die constitutionömassige Urlaubzeit in zwei
Theile getheilt werde. Guter fodert Tagesordnung
über Erlachers Antrag. Hu der ladet Erlachcrn ein,
seine wichtige Motion schriftlich auf den Canzleitisch
zu legen, damit sie dann einer Commission zur Unter-
suchnng könne übertragen werden: übrigens aber
glaubt er, werde dieser Antrag auf diesen § keinen

Einfluß haben.
Da die Abmehrung dieses § ungewiß ist, so wird

der Namensaufruf vorgenommen, und durch densel-
ben mit 57 Stimmen gegen 42 der § angenommen.

§ 4, Wird angenommen.
§ 5- Escher bemerkt, daß dieser § kein Gesez

enthält, und fodert daher Durchstreichung desselben.

Sutee gesteht, daß Eschcr recht habe, ungeachtet er
selbst diesen § vorschlug, weil er ihn als vorläufige
Maasregel für nöthig hielt. Der § wird durchge-
strichen.

§ 6. Spengler bezeugt, daß ihm diese Gesund,
heitsscheine nicht gefallen, und da ; er hofft, man
werde sich auf die Ehrlichkeit der Mitglieder verlassen
können; daher fodert er Ausstreichung dieses §. Z i m-
m ermann folgt, weil sonst jeder Repräsentant zwei
Aerzte haben müßte, und meist einer genug ist, um
einen in die andere Welt zu spcdiren. Erlach er
stimmt Spengler bei, weil man sich sehr leicht um ei-
nige Thaler, Krankheitsscheinc verschaffen kann. Guter
nnterstüzt den K, weil eben zur Sorgfalt für die Mit-
glieder zwei Aerzte für dieselben nöthig sind. Car-
tier stimmt Erlachern bei, ungeachtet er selbst Arzt ist.
Perighe nnterstüzt den §, damit das Ganze desto
eher vom Senat verworfen werde, weil er es constim-
tionswidrig hält, daß man den 3. § angenommen habe.
(Man ruft zur Ordnung.) A k e r m a n n will, daß allen-

falls statt eines Arztes, ein Agent oder Mitglied der
Munizipalitàt ein solches Zeugniß unterschreibe. La--
coste stimmt ^zum §, will aber auch Chirurgen statt
Aerzte unterschreiben lassen. Zomini will nur eine«
Arzt unterschreiben lassen. Huber fodert, daß nicht
nur Krankheit sondern auch Unglüksfalle und andere
dringende Zufälle welche die Anwesenheit unmöglich
machen, von demjenigen Gcfez ausgenommen werden
weiches den abwesenden Mitgliedern keine Besoldung
bestimmt; er will nicht, daß wir Mißtrauen in unS
selbst haben, und also keine Zeugnisse von Aerzten
begehren. Billeter will noch neben denjenigen Fast
lcn welche Huber als Ausnahme aufstellte, auch
denjenigen beifügen, wann ein Mitglied einen wichti?
gen Prozeß zu besorgen hat. Secretan will auch
durchaus nicht zugeben, daß man Zeugnisse von Aerzte«
fodere, weil oie Erklärung eines Mitglieds genügen
soll; in Rüksicht auf Hubers Anträge gesteht er auf-
richtig, daß wann wir dem Wunsch des Volks unsre
Besoldungen zu vermindern entsprochen hätten, er sich
allen diesen kleinlichten Oeksnomievorschlagcn wider?
setzen würde, allein da wir jenes, ungeachtet der meh?
reren Anträge die hierüber geschahen, nie thaten, ss
freut er sich daß man diesen Anlaß ergriffen hat, um
dem Staate etwas in ersparen, und er will also nicht,
daß wir dieses schon angenommne Sparungsmittel
schon wieder durch neue Zusätze zu diesem § schwächen,
und fodert also, daß nichts als Krankheit von dem
im 3. § enthaltnen Gesez ausgenommen werde. Car?
rard folgt ganz Secretans Meinung und fodert eine
bessere Abfassung dieses § ; dann derselbe bestimmt
nicht hinlänglich daß Krankheit von der im 3- § ftstge?
ftzten Besoldungscinschränknng cmsnehme, da doch
wahrscheinlich derselbe eigentlich zu diesem Endzwecke
diesem Gesez beigefügt wurde.

Erlach er nnterstüzt Hubers Antrag, weil, wann
einer sein Haus verbrennt, er auch auf gewisse Art
krank ist, und es ungerecht ist, Kranke mehr zu begün-
stigcn als andere Verunglücke. Carrar-d bemerkt,
daß Hubers Antrag so unbestimmt und zugleich allge-
mein ist, daß er ganz den z. § aufhebt, wenn er nicht
näher bestimmt wird; er glaubt, man ftll höchstens
Krankheiten und andere Zufalle von hoher Gewalt, vsm
Gesetze des 3- § ausnehmen. Hubers Antrag wird
angenommen.

Anderwerth glaubt, man müsse noch einen Bei-
sa; zu diesem Gesetze machen, welchem zufolge auch
der Obergerichtshof demselben unterworfen werde.
Lacoste will überhaupt alle öffentlichen Beamten die-
ftm Gesetze unterwerfen. Cartier fodert Nukweisung
von Anderwerths Antrag an die Commission, weil die
Oberrichter wegen ihrer e^upplemtten anders behandelt
werden müssen als die Geftzgeber. H üb er stimmt
Cartier bei und fodert Tagesordnung über Lacostes

Antrag weil derselbe dem gegenwärtigen Gesez eigcntt
lich fremd ist. A m m a n n unttrstüzt Anderwerths
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Antrag, und will alle Mitglieder der oberen Gewalten
diesem Gesetze unterwerfen. S uter bemerkt, daß es

bei Abfassung dieses Beschlusies nur um die gesezge-
benden Räthe zu thun war, und stimmt also Hubern
bei. Koch stimmt auch fur Huber, weil wir nie um
gleichartige Gegenstände in ein Gesez vereinigen solien,
indem dadurch die Beschlusse ieichwr vom Senat vcr-
worsen werden und wir nicht auf Verwerfung hin ar-
betten sollen. A n d erwe r k h zieht seinen Antrag zu-
rük und vereinigt sich mit Hubein, dessen Antrag an-

genommen wird.
Anderwerth erneuert seinen schon einmal ge-

machten Antrag, daß die Sitzungen ohne Rnksicyt
auf die Zabi der anwesenden Mitglieder immer zur be-

stimmten Feit angefangen werden, weil er hoff: da-

durch alle Mitglieder zu vermögen, zu rechter Zeit in
der Versammlung zu erscheinen. Euter bemerkt,

daß die Commission deswegen schon früher über diesen

Antrag die Tagesordnung angetragen habe, weil durch

denselben leicht die Minderheit der Versammlung Ge-

setze machen könnte, welche wider den Willen der

Mehrheit wären. H u b e r untersruzt Sutern weil An-

derwcrths Antrag wioer unser Reglement ist. Man

„ veranlassen, soll übrigens nach dem 85. § besorgt
zz werden."

Auch dieser Antrag wird ohne Einwendung ange-
nommen.

Endlich schlägt die Commission vor, im 57. § noch
die Berufung auf den s-z. § neben dem auf den 114. §
beizufügen.

Ande r w erth fodert Niederlegn»« aller die sex

Anträge, auf den Kanzleitisch wahrend Z Tagen, da-
mit man noch übe - die Fertigung welche den Munici-
palitäten zugekannt werden, eine genauere Bestimmung
wessen kenne. Seeretan bemerkt, daß es eigentlich

)t eine Schande für uns ist daß die Municipalitäten
jezt noch nicht einmal organisirt sind, und daß wir in
der Gefahr stehen, dem grösten Sturme ausgestzt zu
werden, wahrend wir noch nicht drew so'wichtige Dr-
ganisatien bewirke haben; sr fodert also, daß wenn
Anberwcrty Einwendungen zu machen habe, er sie jezt
mache,
noch

acht zur Tagesordnung. ^ ^Carrier bemerkt, daß laut dem Reglement die

Polizei jedes Raths ihm selbst zugehört, und da das!diesen Gegenstand in Berathung eiutrc

Gesez über Nichàssoldung der abwesenden Mitglieder;wiederhole ich.alles dasjenige, was ich

cine blosse Poiizciversiigung ist, so glaubt er könnte jgeg-n diesen 58. § eingewendet habe,

wir immer mit der grösten Sorgfalt nachher noch die
erfoderlichen Verbesserungen bewirken können. Die
Vertagung wird verworfen.

Ä » 5 e rw»' r ich sag?: wann wir sszt gleich über
rathnng eintreten wollen, so

schon, ehemals
der den Muni--

dieses eben abgefaßte Gesez sogleich in Ausübung ge-jcipatttctte» der Gemeinden die Fertigung der Kaufkon
bracht werden. Guter fodert Tagesordnung über-trachte und Schuldbriefe überträgt. Die meisten Pro
diesen Autrag, weil das Gesez für beide Rathe bindend'

seyn soll, und noch einige andere Verfügungen enthält.

Cartier zieht seinen Antrag Mut.
Secretan im Namen der Mumeipalitatscom-

Mission schlagt statt dem 83. § des Municipäschluj-
ses folgenden abgeänderten Z vor : „ K 83. Unkosten
'

welche die bloß örtliche Poiize. na») sich z-chen wurde,
sollen aus denjenigen Gemeinvsemkmiftcn bestnttcn

werden, weiche ehen>a!s und bisher zu Bestreitung
^ ähnlich«? Ausaabcn bestimmt waren. Wo solche Ein-

zcsse entstehen aus der Undeutlichkeit der Kontrakten,
und diese eben dürfte leicht dadurch mehr, beförderet
als verminderet werden, wenn.jede Gemeinde über
'solche Kontrakte Protokoll führen soll. Woher wollen
wir alle diese Männer nehmen die solche Protokolle
fuhren werden? Ans der andern Seite scheint es, die '

Gerechtigleitzu fodern, daß der Staat firr die Zwei vom
Hundert Handändcrungsstcuer die bei jeden'. Kauf bezo-
gen wird,bieSorge allein über sich nehme,daß-dic zwischen
einzelnen Mitbürgern geschloßnen Kontrakte aufgesezliche

künfte nicht hinreichen würden, da ssli die SummesArl eiageschrieben und aufbewahret werde??; daß mit
welche
z»

" '
llntersi

» ganz

diejenigen^.— ^^von Gemeindgüttrn eigen jw.d, dtê eîn chiches aus-

sckließliches êiqentbum der Theilhaber sind, daß sie

uz und gar keine!, öffentlichen Ausgaben bet

« tragen; lolcke iîàsten ftllcn einzig von den Mm
^ besitzen dieser Güter welche unterhalten ober ver-

z. bessert werden sollen, getragen werden.

Dieser Antrag wird einmüthig angenommen.
Ferner schlägt die Commission vor, dem à

folgenden Zusaz beizufügen: » Die Bestreitung ver Un-

» kcsim welche solche neue Baue und Ausbesserungen

müssen aber die Parchcien gewisse beträchtliche Taxen
dafür bezahlen, so würde der sandman» dadurch zu
sehr gedenkt, weil er ohnehin schon Zwei vom Tausend
bezahlen muß. — Wir haben von dem was ich da sage,
vor einigen Tagen schon die Erfahrung gemacht: es

hat ihnen B. R. -eine Commission vorgeschlagen wie
die bei Kauf - und Schuldbriefen gewöhnliche Schreib-
taxen vermindert werden könnten. Sie haben den

Vorschlag nicht angenommen, und sich geäußert, daß

durch diese Taxen die Municipalitäten und Schreiber
nicht hinlänglich entschädiget würden. Hatten wi?



aber diese Fertigungen den Distriktsgenchlen überlassen,
so wäre es nicht nothwendig gewesen, weitere Taxen
als etwa die für einen Auszug festzusetzen, weil die
Distrikcsgerichtschreiber vom Staate bezahlt werden.
Man wendet dagegen ein, es sey gegen die Freiheit,
wenn nicht die Gemeinden selbst das Fertigungsrecht
haben würden. Ich antworte, es giebt kein Fertigungs-
recht in einem Freistaate. Es ist die Fertigung nichts
anders als die Ausübung der Pflicht, durch die der
Staat für die Sicherheit und Vollständigkeit der ge-
schloßnen Kontrakte sorgen muß, und diese Pflicht
wollen wir nicht dem Staate, der dafür bezahlt ist,
abnehmen und den Gemeinden übertragen. Ueb«rdieß
bestehen ja die Distriktsgerichte aus Männern, die das
Volk selbst wählte, welche also mit den ehevorigen
Gerichten, die im Namen des Landvogts oder eines
Eerichtsherren sich versammelten nicht verglichen
werden müssen, da sie im Namen des Volks zu Gericht
fitzen. — In Rüksicht der Schuldbriefen habe ich das'
vorigemal meine Bcdenklichkeiten weitläufiger geäusscrew
und gezeigt, wie leicht der Kredit sinken konnte, wenn
nicht darüber die zwekmässigstcn Maaßregeln getroffen
würden. Ich schranke mich also bloß auf die Ferti-
gungen ein, und schlage folgendes vor: i) Die Pär--
theien mögen ihre Kontrakte selbst oder durch einen
Dritten schreiben lassen; 2) Sie müssen dieselben der
Municipalität vorweisen, und der Präsident unterschreibt
den Kontraktschein also daß dieser Kontrakt unter dem

vorgemeidten Bediugnissen geschehen sey; 3) Alle Ms-
nat sendet der Mnnicipalirätspräfident diese ihm ein-
gegebne Kontraktsscheine an das Distriktsgericht, wo
dann der Kontrakt ins Protokoll eingetragen wird. —
Auf diese Weise wäre dem Einwürfe zuvorgekommen,
daß es dem Landmaun zu beschwerlich ware. wegen
jedem Kaufe, an das, oft weit entlegne Disiriktsgericht
zu gehen, und wir wären gesichert, daß die Kontrakte
auf eine deutliche Art abgefasset würden.

K i Ich mann beharret auf dem H, weil durch An
derwerths Antrag die Distriktsgerichre so sehr beschaff
ligt würden, daß dadurch dem Staate zu grosse Kosten
in Rüksicht ihrer Besoldung aufgeffgt würden.

Desl 0 es stimmt ganz Kiichmann bei. Das
Gutachten wird unverändert angenommen.

Koch im Namen einer Commission fodcrt eine Ein-
ladnug an das Direktorium, von demselben zu

begehren, daß es den Namen und die Umstände jenes
Mannes aus der chevoriaen Walliftr Vogte- Monchei,
dessen Begnadigung es begehrt hat, dem grossen Rathe
mittheile. Dieser Antrag wird einmüthig angenom-
men.

Das Direktorium übersendet folgende Bitt-
sehnst der Entschädigung begehrenden Patrioten des
Kancons Zürich:

Die beschädigtest Patrioten des Kantons Zü-
rich, an das helvetische Direktorium, zu
Handen der gesezgebenden Räthe,

Bürger Gefezgeberl
Da endlich nach langem Sehnen, unterm iy. Okt.

das Gesez erschiene:,, baß die Oligarchen gehalten sey»
sollen, die Märtyrer der Freiheit, die au Ehr, Leib
und Gut beschädigt worden, zu entschädigen, belebte
dies ihren Muth, insbesondre der in Armuth und Dürft
tigkeit gerathenen, in der ihnen schmeichelnden Hoff
nung: daß sie von den Oligarchen entweder durch eine
gütliche Abkommniß, oder aber, vsn den geheiligten
Stellen der Gerechtigkeit ihre gebührende Schadender-
gütung erhalten werden. Die unverkennbaren Fried und
Eintracht liebenden Gesinnungen unsres B. Regierungs-
Statthalters thaten hierbei alles, was ihm zu diesem
heilsame» Zwecke beförderlich geschienen, er mittheilte
zu diesem Ende hin, dies Gesez mit einem zwekmäßff
gen, auf einen gütlichen Vergleich hin zielenden, vol
liebreichen und freundschaftlichen Ermahnungen eingel ff
Wien Krcisschreiben den Räthen von der alten Regie-
rung mit, worinnen er zugleich von denselben ihre Mvff
nungen, ob sie zu einem gütlichen Vergleich ihre Hände
bothen, schriftlich von ihnen verlangte — nun aber zu
seinem Bedauern erfahren müssen, daß, etliche wenige
ausgenommen, sie so boshafte, hartherzig und trozige
Autworten eingesendet, vor welcher Vernunft und
Menschlichkeit erstaunt, und hiermit die' Hofnung einer
gütlichen Auskunft ganz verschwunden ist. Auf solche
Aeußerungen hin bleibt uns also nichts mehr übrig,
als die Oligarchen auf dem geftzlichen Weg des Rech-
tens anzuklagen.

Da nun diese Gerichtsbehsrde, erster Instanz,
nach dem Gesez das Distriktsgericht der Stadt Zürich
ist, so ere gnet sich, nach hierüber vorgenommener Un-
tersnchung, daß, bis auf zwei Richter, die übrige»
alle im Ausstand sich befinden.

Dieser Umstand, um den Prozeß, der leider schon
so in die Länge gezogen worden, so viel immer möglich
zu beschleunigen, sczt uns, Bürger Gesezgeber! in die
dringende Nothwendigkeit, uns an Sie zu wenden, und
Sie zu bitten, in möglichster Eil und Einfachheit, gesez-
liebe Verfügungen zu treffen welche der baldigen Been-
digung dieses Prozesses crsprieslich sein können.

Wir überlassen es mit dem vollkommensten Zutrauen
der Weisheit der Gesezgeber, die Organisation dieses Ge-
richts nach Ihrem Gutbefinden zu veranstalten, und ob

die mangelnden Richter ihrer Lage und Nähe wegen am
schiftichsten aus dem zunächst an den Distrikt Zürich
grenzenden Distrikten gezogen werden könnten? alles
dies m::ß - ns gleichgültig seyn.

^
Aber daran liegt n..s alles, daß baldmöglichst die



Gerichtsbehcrde eröffnet seye, wo wir unsere Oli'gar-
«hen rechtlich belangen können.

Bürger Repräsentanten! lange genug haben die von
Unsern Oligarchen auf die schandbarste Weise mißhan-
Selten und unglücklich gemachten Patrioten, deren ein
Theil vom Hauß- und Hcimwesen verbannt, und ans
Sere so lange von Weib und Kindern getrennt worden,
und m Gefängnissen schmachten mußte», wo meistens
noch'baar bezahlte Geldanlagen dabei smd, auf dieses
Gesez der gerechten Entschädigung warten müssen Wir
beschworen Sie bei Ihren heiligen Pflichten, die Sie
Sem Vaterland und dem von Ihnen errichteten Geseze
schuldig seyn — alle die schnellsten Verfügungen zu treft
sen, die nach dem Gesez den Märtyrern der Freiheit,
welche an Ehr, Leib und Gut beschädigt worden sind,
zu ihrer Entschädigung dienlich erachtet werden.

Dieses erwarten wir desto zuversichtlicher von.JH-
nen, als Ihrer Vaterlandsliebe und Weisheit die Be-
merkung unmöglich entgehen kann, daß Helvetien seine

Freiheit, den Leiben und der Standhaftigkeit der Bitt-
steller wesentlich zu verdanken hat, und daß das Wohl
Ses lieben Vaterlandes von der pünktlichen Vollziehung
der Gesetze unzertrennlich ist.

Gruß und Achtung.
Im Namen aller b schädigten Patrioten im Kan-

ton Zürich, die Abgeordneten:
Johannes Bodmer, Chir. von Stäfa.
Heinrich Blcülervon Küßnacht, Distrikts-

richten
Heinrich Schultheß von KüZnacht.
Heinrich Rvftl von Stäfa.
Ioh. Höhn, Distriktsrichter von Horgen.
H. Jakob Kunz von Oetweil, Distrikts-

rich ter.

Pellegrini glaubt, Männern die den Muth hat-
ten sich für das Wohl ihres Vaterlandes und die Grund-
satze- der Freiheit und Gleichheit mit so viel Aufopfe-

rung und Gefahr wieder die alte Oligarchie und Des-
potie zu erheben, müsse so viel möglich entsprochen

werden, in einem so gerechten Begehren: er fordert asio

Verweisung an eine Kommission. Rellstab stimmt
Lei und flaubt die Präsidenten der nächsten Distrikts-
geeichte könnten vielleicht am zweckmäßigsten zur Ergan-
zung des Züricher Distriktsaerichts gebraucht werden.

Secretan foderl Nükweisung an diejenige Kommission
welche schon über diesen Gegenstand der Ergänzung par-
theyischerDiöriktsgcrichte, ein allgemeines Gutachten zu

entwerfen den Austrag hat.
Naf fodert Ehre der Sitzung für die anwesenden

verfolgten Patrioten, von denen einer selbst durch Hen-
kcrshand, für seinen Eifer für die Sache der Freiheit,
auf das Schaffst geführt worden ist. Dieser Ankrag
wird angenommen, und die Bittsteller erhalten unter
lautem Beifall die Ehre der Sitzung. In Rücksicht der

Bittschrift selbst wird Secretans Antrag angenommen.

Blcß fodert für g Wochen Urlaub, der ihm ge-
stattet wird.

Auf Fierzens Antrag soll die Kommission über
das Begehren der verfolgten Zürcher Patrioten in 3 Ta-
gen ihren Rapport machen.

Die Versammlung bildet sich in geheimes Comite.

Nachmittagssitzung, 13. Januar.
Das Disiriktsgericht von Luzern, welches schon ge-

gen 600 Prozesse behandelt hat, begehrt Bezahlung fur
sich und seine Secrctairs. A n der werth bemerkt, daß
die Vollziehung unsers Gesetzes nicht uns, sondern dem
Direktorium zusteht, daher fodert er Vorweisung an da-'-
selbe, und wundert sich daß dieses Distriktsgericht vier
Seeretair habe. Dieser Antrag wird angenommen.

Das gleiche Disiriktsgericht fodert gleichmäßige
Vertheilung der Geschäfte. Zim m ermann fodert Ver-
Weisung an die Kommission über Organisation der oft
fcntlichen Authomäten. Dieser Antrag wird angenom-
men.

Die Gemeinde Betwyl im Kanton Baden wünscht
eine eigne Pfarrgemeinde auszumachen. And e r werth
fodert Verweisung an den Minister der Wissenschaften,
indem es bedenklich ist, ohne genaue Kenntniß solche
einzelne Begehren zu gestatten. Zimmermann ist
wohl in Rüksicht auf die allgemeinen Grundsätze mit
Anderwerth einig, allein wenn eine Gemeinde auf ihre
Kosten sich zu einer Pfarre erheben will, so glaubt er,
müsse die Sache durch eine Kommission untersucht wer«,
den.

(Die Fortsetzung folgt.)

Berichtigung.
-Mit Verwunderung lese ich von ungefähr in Nro.

20, vom 2Zsten Jenner der Helvet. Zeitung, folgende
Stelle: » H über. Man wird sie für ausgewandert,
„ ihre Güter für confisciert erklären." Der gleiche
Fehler ist in Nro. iz, vom 3-. Jenner der Oberrheini-
scheu oder Basler Zeitung. Ich ersuche also beide Re-
dakteurs, denselben nach dem Schweizerischen Republi-
kancr ;n verbessern, denn es hat mir noch nie gew mntt,
von Confiskation zu sprechen; ich habe eine» gegründeten
Abscheu davor, und weiß mir keinen Fall zu Senken, wo
sie gerecht wäre. W. H über.

Drukfehler.
Im tasten StükS. scy, Sp. 2, Felles Vvn unten

statt: nah an, lies: ruh an.
Im tasten Stük S> 540 statt Großer Rath 12.

Januar, lies Großer Rath 11. Januar.
Ebendas. S. 54->, Sp. 1, Z. 37, statt Wild-

b erg er stimmt bei, beharret auch neuerdings: lies
Wildberger stimmt bei. Billeter beharret neuer-
dings u. s. w.
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